
Vorlagefragen

1. Ist eine Einschränkung im Sinne von Art. 52 der CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION des in 
Art. 16 der CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION verankerten Rechts auf „Vertragsfreiheit“ im 
Verhältnis zwischen Unternehmer und Verbraucher, wie sie sich aus der Bestimmung des Art. 51 des Zakon za 
upravlenie na etazhnata sobstvenost (Gesetz über die Verwaltung von Wohnungseigentum, im Folgenden: ZUES) in der 
Auslegung nach ständiger Rechtsprechung der Republik Bulgarien ergibt, zulässig, wonach ein Vertrag, der von einem 
einzelnen Eigentümer eines Objekts in einem im gemeinschaftlichen Wohneigentum stehenden Gebäude, der im 
vorliegenden Fall Verbraucher im Sinne der Richtlinie 93/13/EWG (1) des Rates vom 5. April 1993 ist, über in Art. 51 
ZUES geregelte Angelegenheiten geschlossen wurde, unabhängig davon, ob der Vertrag auch andere Angelegenheiten 
regelt, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Hauptversammlung der Wohnungseigentümer fallen, gemäß 
Art. 26 Abs. 1 Variante 1 des Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (Gesetz über Schuldverhältnisse und Verträge, im 
Folgenden; ZZD) wegen Verstoßes gegen materielles Recht nichtig ist?

2. Ist eine Einschränkung im Sinne von Art. 52 der CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION des 
durch Art. 38 der CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION und durch die RICHTLINIE 
93/13/EWG DES RATES vom 5. April 1993 garantierten Rechts auf „Vertragsfreiheit“ im Verhältnis zwischen 
Unternehmer und Verbraucher, wie sie sich aus der Bestimmung des Art. 51 ZUES in der Auslegung nach ständiger 
Rechtsprechung der Republik Bulgarien ergibt, zulässig, wonach ein Vertrag, der von einem einzelnen Eigentümer eines 
Objekts in einem im gemeinschaftlichen Wohneigentum stehenden Gebäude, der im vorliegenden Fall Verbraucher im 
Sinne der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 ist, über in Art. 51 ZUES geregelte Angelegenheiten 
geschlossen wurde, unabhängig davon, ob der Vertrag auch andere Angelegenheiten regelt, die nicht in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Hauptversammlung der Wohnungseigentümer fallen, gemäß Art. 26 Abs. 1 Variante 1 
ZZD wegen Verstoßes gegen materielles Recht nichtig ist?

(1) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. 1993, L 95, S. 29).
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Vorlagefragen

1. Ist eine nationale Verwaltungsvorschrift und Förderpraxis mit Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 32 Abs. 1 
lit. a), Abs. 2 UAbs. 1 und Abs. 3 UAbs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (1) vereinbar, die die Zahlung einer 
Ausgleichszulage für Flächen in Berggebieten und bestimmten benachteiligten Gebieten nur deshalb ausschließt, weil die 
mit der Ausgleichszulage zu fördernden Flächen außerhalb der Region des Mitgliedstaats im Sinne von Art. 2 Abs. 1 
UAbs. 2 lit. b der Verordnung Nr. 1305/2013 liegen, die die Ausgleichszulage gewährt? Ist der Betriebssitz des die Fläche 
bewirtschaftenden Landwirts hierfür ein zulässiges Differenzierungskriterium?
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2. Ist Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 dahin auszulegen, dass die Regelungen eines Mitgliedstaats 
oder einer Region des Mitgliedstaats, die sich dazu entschlossen hat, Zahlungen für Landwirte in Berggebieten und 
anderen benachteiligten Gebieten im Sinne des Art. 31 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 zu gewähren, so gefasst 
sein müssen, dass die Zahlung auch für Flächen gewährt werden muss, die von einem anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen Region desselben Mitgliedstaats, die sich ebenfalls dazu entschlossen hat, Zahlungen für Landwirte in 
Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten im Sinne des Art. 31 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 zu 
gewähren, als Berggebiet bzw. anderes benachteiligtes Gebiet im Sinne des Art. 32 Abs. 1 der Verordnung 
Nr. 1305/2013 eingestuft worden sind?

3. Sind Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 und Abs. 2 der Verordnung Nr. 1305/2013 dahin auszulegen, dass unmittelbar aus dieser 
Norm ein unionsrechtlicher Anspruch eines Landwirtes auf Gewährung der Zahlung (Ausgleichszulage) dem Grunde 
nach durch den Mitgliedstaat bzw. der Region des Mitgliedstaats folgt, wenn der Landwirt aktiver Betriebsinhaber ist und 
Flächen bewirtschaftet, die von dem Mitgliedstaat bzw. der Region des Mitgliedstaats als Berggebiet oder sonstiges 
benachteiligtes Gebiet im Sinne des Art. 32 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 eingestuft worden sind und der 
betreffende Mitgliedstaat bzw. dessen Region sich dazu entschlossen hat, Zahlungen (Ausgleichszulagen) im Sinne des 
Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 anzubieten?

Falls die Frage bejaht wird:

a.) Gegen wen richtet sich der unionsrechtliche Anspruch aus Art. 31 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013? Richtet er 
sich stets gegen den Mitgliedstaat selbst oder jedenfalls dann gegen die Region (Art. 2 Abs. 1 UAbs. 2 lit. b der 
Verordnung Nr. 1305/2013) des Mitgliedstaats, wenn die Region sich unabhängig von dem Mitgliedstaat dazu 
entschlossen hat, Ausgleichszulagen an Landwirte nach Art. 31 der Verordnung Nr. 1305/2013 anzubieten?

b.) Setzt der unionsrechtliche Anspruch dem Grunde nach voraus, dass der Landwirt weitere, über Art. 31 Abs. 1 
UAbs. 1 und Abs. 2 der Verordnung Nr. 1305/2013 hinausgehende Anforderungen erfüllt, die der die 
Ausgleichszulage gewährende Mitgliedsstaat oder dessen Region in seiner nationalen Umsetzung verlangt?

4. Falls Frage 3 verneint wird:

Ist Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 dahin auszulegen, dass die Regelungen eines Mitgliedstaats 
bzw. einer seiner Regionen, die die Voraussetzungen für die Gewährung der Zahlung (Ausgleichszulage) im Sinne des 
Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 der Verordnung Nr. 1305/2013 enthalten, eine rechtliche Qualität aufweisen müssen, die dazu 
führt, dass Landwirte einen Anspruch auf Gewährung der Zahlung (Ausgleichszulage) haben, wenn sie die vom 
jeweiligen Mitgliedstaat bzw. dessen Regionen aufgestellten Voraussetzungen für die Zahlung erfüllen, unabhängig von 
der tatsächlichen Förderpraxis des Mitgliedstaats bzw. seiner Region? 

(1) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. 2013, L 347, S. 487).
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